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Groß herzoglich Badisches

A „ n z ei ge - Bl a t t
o - - '

V* 1 für Ben

Mittel - R h e i n k r r i s.
Kro. 56. Samstag den 14. Juli 1838.

Mit Grvßherzvglich Badischem gnädigstem Privilegio .

Todes -Urtheik) vollzogen an dem Raubmörder Sebastian Zink von Oberthalheim ,
König !. Würtemb . Öberamts Nagold .

. Sebastian Zink , am 17 . Januar 1795 zu Obe .rthalheim , König ! . Wärt . Oberamts Nagold ,

geboren , katholischer Religion , seit 5 Jahren vcrheirathet , Water , eines 3 Jahre alten Knaben , ist der

Sohn eines im Jahr 1829 verstorbenen , im allgemeinen Ruse der Rechtlichkeit gestandenen Maurer¬

meisters von , Oberthalheim . Bei gänzlicher Vermögenslosigkeit mußte er seinen , und seiner Familie
Unterhalt im Taglohn suchen . Vom 6 . bis zum 14 . Jahre besuchte er in seinem Geburtsort die Schule ,
mußte jedoch während dieser Zeit öfters die Schaafe hüten und will deßhalb , obwohl ihm sein Schul -

zeugniß ein gutes Prädikat beilegt , auch , keine bedeutenden Fortschritte im Lesen und Schreiben gemacht ,
dem vom Ortsgeistlichen erthejlten Religionsunterricht aber immer gehörig ungewohnt haben . In seinem
20 . Lebensjahr « ( 1815 ) ward er durchs . Loos zum Militair gezogen . Er diente eine doppelte Kapitu -

lationszcit hindurch in verschiedenen Regimentern , zuletzt als Roltenmeister und Unteroffizier . Er soll
in seinem Dienste sehr brauchbar , im seiner Lebensweise aber ausschweifend , der Trunkenheit ergeben ,
und in diesem Zustand äußerst grob , rachsüchtig und zum Jähzorn geneigt , ferner gegen seine Unterge¬
bene sehr roh gewesen seyn, und sie insbesondere häufig mißhandelt haben . So kam es denn auch ,
daß er während seiner Dienstzeit 22 Regimentsstrafcn erlitt . Nach seinem Austritt auS dem Militair

begab er sich bei einem Zollamt in Dienst , von wo er aber wegen Unzuverläßigkeit , Unbrauchbarkeit
und unmoralischen Betragens bald wieder entlassen ward , nachdem,er zuvor auch noch einen Selbst¬
mordversuch gemacht hatte . Nach einem vergeblichen Versuche , sich unter holländische oder französische
Truppen anwerbcn zu lassen , arbeitete nun Zink an verschiedenen Orten im Taglohn . Seit 1833
suchte er hiebei häufig auch auswärts , und zwar oft ziemlich ferne von seiner Heimath , Geld zu ver¬
dienen . So kam er nach der Erndte 1836 nach DurnstrSheim '

, wo er längere Zeit im Taglohn ar¬
beitete , insbesondere Stroh schnitt und wo er dann das Verbrechen verübte , für welches er die Todes¬

strafe zu erleide » halte . In seiner Heimath ist derselbe schon wegen Holzdiebstahls und wegen bei der

Unretsuchung hierüber verübter Widersetzlichkeit mit 10 Tagen Arrest bestraft worden , hat auch schon
Beihülfe zu einem vom Kirchen -Convent gerügten Fruchtdiebstahl geleistet . Er war allgemein als ein
roher Mensch von wenig Sittlichkeit und Religiofltäk bekannt », und ließ überast in feinem Benehmen
Hsng zum Müsstggang und zur Verschwendung durchblitken . Seine Geisteßffifagen sind von selner
Hrimachsbehärtz , als gesund und hell bezeichnet . • ;

Nachdem Zink von seiner Frau dringend aufgeforderl war , ihr doch bald Unterstützung zu bringen ,
oder zu fitficken , hatte er bereits Heu Entschluß gefaßt , Durmersheim zu verlassen und auch schon vom
Bürgermeister seinen Heimatbschein erhaben und auf den 31 . Jänner , qder längstens 1 . Februar ( 1837 )
sime « breise festgesetzt, Am 31 , Jänner aber sollte von ihm das graulich « Verbrechen verübt werden .
Er gieng nämlich an diesem Tage Abends 5 Uhr , nachdem er he» Tag über Stroh geschnitten hatte ,
aus hem rammwirthshans zu BikeSheim mit dem Strohmeffer weg , das er schon Vormittags zu seiner
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Arbeit von einem Bekanntest entlehnt und geschtzssxn, Wie « Shne | ><$ etwql« Auffallende - an ihm be¬
merkt ward , und begab sich sofort in das Haus des Johann Dusch , wo er Tags zuvor gearbeitet
hatte . Dieses war von den Busch '

^chen Eheleuten , die weder Kinder noch Dienstboten hatten , allein
bewohnt , steht am Ende des Orts, . hart an der Landstraße » etwasMolirt ^ Hier traf Zhnk den Johann
Busch in der Küche , unterhielt sich eine Zeitlang mit ihr^ und tzieng mit intden SkÄ , als - Busch
das in der Küche zubereitete Futter dorthin trug . Hier uberfiel er nun unversehens den mit Füttern
beschäftigten 64jährigen Busch , schlug ihm mit der Mistgrxife , oder mit seinem 3 f 15 Loth schweren
und an seiner Schneide 2 ' 3 " langen Strohmesser zu Boden , und so lange auf ihn , bis er wie leb.
los da lag , gieng nun zum Stall hinaus , und als er nach etwa 2 Minuten wieder kgm , und noch
Lebenszeichen an Busch wahrnahm , gab er ihm . nochmÄs 3 oder 4 Streichs auf den Kopf , so daß
dieser anscheinend lobt unter ein Pferd fiel . Nun begab er sich snS Vorderhaus , übeöfirt dort in der
Schlafstube die Busch '

sche 52jährige Ehefrau und schlug mit seinem Strohmesser so lange auf sie hin¬
ein , bis auch sie kein Lebenszeichen mehr von sich gab . Ihre flehentliche Bitte um Schonung ihres
Leben - wies er mit den rohesten Ausdrücken zurück . Jetzt durchsuchte er die Kommode , nahm Geld
und andere Effekten fort , nachdem er, wi« wenigstens mit der höchsten Wahrscheinlichkeit anzunehmea
ist, zuvor Feuer in ein Bett gelegt und so den Versuch gemacht hatte , die Spuren seiner Grauelthar
zu verwischen .

Kurz nach der alsbaldigen Verhaftung gestund der Verbrecher feine That vor Zeugen ein , so wie
er denn auch gleich des andern Tags im 1 - Verhöre dieselbe umständlich vor Gericht einbekannte , mit
Ausnahme des Brandstiftungs -Versuchs , den er beharrlich in Abrede zog , da er von ihm keine verra -
thende Spuren an sich trug . Er wiederholte dies Geständntß in 5 weitern Verhören

Beide Busch '
sche » Eheleute waren nach der akSbald vorgenvmmenen Legalinspektion gräßlich zu»

gerichtek, und insbesondere die Frau mit Wunden bedeckt und ganz zerfleischt. Ihr aM 11 . Tag nach
der Thal erfolgter Tod wird von sämmtlichen GerichtSärzten als nothwendige Folge der durch Zink er¬
littenen . gleich anfänglich als entschieden lebensgefährlich sich darstellenden , Verwundung erklärt . Jo¬
hann Büschs Verwundung wurde gleichfalls für lebensgefährlich charakteriflrt , derselbe ward jedoch nach
längerer Kur wieder hergestellt .

Der volle Rath deS Großh . Hofgerichts erkannte Zink auf den Grund der wiederholten Geständ¬
nisse deS Jnquisiken , die durch alle Umstände unterstützt und bekräftigt waren und mit Nichtbeachtung
deS nachgefolgten Widerrufs als durchaus aller Wahrscheinlichkeit und alleSHaltpunktS entbehrend , mit
Slimmeneinhelligkeit des an Johann Busch von Durmersheim versuchten und an der Johann Busch ' ,
schen Ehefrau daselbst vollführken Raubmords für schuldig und verurtheilte ihn deßhalb zur Todesstrafe
mittelst öffentlicher Enthauptung durch das Schwert , welche- Urtheil auf den von dem Verurtheilten
ausgeführten Rekurs zum Recht von Großh . Oberhvfgerichte lediglich bestätigt , und nach erhaltener
höchster landesherrlicher Genehmigung am 6 - d . M . an dem Schuldigen durch da- Oberamt Rastatt
vollzogen worden ist .

Rastatt den 10 . Juli 1838 .
Großh . Badische - Hofgericht des Mittelrheinkreises .

E i f e n l o ch r . vdt . Stein .

Bekanntmachung .
ISVo . 14924 Zum Vollzug für dir Großherzogiichen Aemter und Lokal - Behörden bringt man

hiemit nachfolgende auf Antrag d»r beiden Großherzogiichen Kirchen - Mmistecial .Sektionen erlassene
Verordnung Großherzogiichen Ministeriums des Innern , Plenum , vom 7 . Mai d . I . Nro . 4337 . 6i*

Festsetzung der auf dem Zehnten zu Gunsten der Kirchen , Pfarreien und Schule « ruhenden Lasten -

KDiMen betreffend zur öffentlichen Kenntniß : .
'

„ Da es fowohi " Wl Interesse sämmtltch -r Betheiligten ali auch zur Vermeidung kSnstiger » er-

wiklungen und Nachkheile von besonderer Wichtigkeit ist, daß mit den Veichandlungen Üdek dr«

Zehnladlöfung ovir wenigsten « gleichzeitig mit der entweder im Wege gütlicher lieb,rrinkmft oder
^ .

'
dura , gerichtliche - Erkenntniß erfdlgren Festsetzung de« ZehntablösungSkapital «, auch die auf die.

sem . Zehnten Menfall » haftenden Lasten ( § . 5 . de« ZehnrablösongStzefetzeS ) so viel möglich zur
Ablösung vvebeteitet werben , di» bisherig « Erfahrung aber gezeigt hctb, daß durch die - nach § • 5J *

- dr « Gesetze« von dem Gttneinverath auchustrllenden Zeugnisse , tint vollständige Kenntniß dieser
Lastet nicht erreicht wird , so werderi t» « nntßhei » de« Akt . T. der höchsten Berorbming »»m
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- SI <. Hebr » sr 1834 KeggSbl . Nro . 10 . fLmmtliche KreiSregierungen benachrichtiget , daß rückficht.
lich der Ablösung jener Aehntlasten , welch« zu Gunsten der Kirchen , Pfarreien und Schulen be¬

stehen ^ folgende Geschästsbehandtung eingehalten werden soll. "

5tJ
A . 3n Bezug auf Kompetenzen .

Art . I . Die beiden Kirchen - Ministerial - Sektionen besorgen wie bisher unmittelbar die Ablösung
der Kompetenzen der Pfarreien und geistlichen Pfründen unter Mitwirkung der Pfründnieser .

Art ^ 2 . Die Kreisregierungen lassen unter Mitwirkung der Betheiliglen auf den Grund der

gesetzlichen
"

Vorschriften die Ablösungsberechnung jener Schul - und Meßner - Kompetenzen die nach vor -

auSgegangener Untersuchung als auf dem Zehnten haftend , -von ihnen anerkannt find , fertigen .
Sie legen diese , oder die ihnen - von den Zehntherrn zukommenden Berechnungen nach vorheriger

Prüfung und nach erfolgter Zustimmung der Betheiligten der betreffenden Kirchen -Ministerial - Scklion

zur Genehmigung vo< Und bemerken dabei , ob die Anlegung der Lastenkapitalien nach § . 5 . Satz 2
und 3 . des JehntablöfungsgesetzeS , oder die Ueberwessung an die politische Gemeinde , für welche die
Lasten verwendet werden , für zweckmäßig erachtet .

Art . 3 . Kommt eine gütliche Ucbereinkunft nicht zu Stande , so veranlassen die Kreisregierun¬
gen das gesetzliche Verfahren nach § . 58 . ff. de« ZehntablöfungSgesetzrS und zeigen den Erfolg an .

B . In Bezug auf Baulasten ,
ist nach Ansicht der Art . J . und 18 . de « Bauedikts vom Jahr 1808 , wornach der KirchspielSzehnte
mit Ausschluß de« Neubruchszehntens in allen Fällen , wo nicht andere Bauherrn bereit « bestehen , oder
wo die vorhandenen Baukaffen die zureichenden Mittel nicht haben , oder wo für die Zehntherrn eine
Baufreiheit nicht nachgewtesen werden kann , hülfsweise die Last zur Erbauung , Unterhaltung und Wie¬
derherstellung von Kirchen - uad Pfarrgebäuden auf sich hat , sowie nach Ansicht deS § . 45 . de« Zehnk -
ablöfungSgesetze « folgendes Verfahren eiuzuhalten .

Art . 4 Die KreiSregierungen haben in jeder Gemarkung , wo Zehnten bestehen und abgeköst
werden , oder ohne Berücksichtigung dieser Last schon zur Ablösung gekommen sind , die Baulasten für
Kirchen , Pfarrhäuser und Schulen zu ermitteln und dabei insbesondere zu untersuchen :

1 ) ob eine qetheilte oder ungetheilte Baulast und bei getheilter Baulast , in welcher Weise vorliege ,
2 ) ob da , wo Kirchenfabriken , Heiligenfond « rc . primär baupflichtig sind, diese Kassen

a) die Baulast bisher ausschließlich bestritten haben , oder
b ) ob schon früher ein anderer Bauherr hülfsweise eingetreten ist.

Art . 5 . Haben die Kirchenfabriken , Heiligenfonds rc in ihrer Eigenschaft al « Baukassen , abge¬
sehen von ihrer allenfallsigen Verpflichtung als Zehntberechtitzte , die Baulast bisher ausschließlich getra¬
gen ( Art . 4 . Satz 2 . a .) so ist zu untersuchen , ob sie vermögend sind, diese Last auch für die Zukunft
zu übernehmen .

Zu dieser Untersuchung sind Rechnungsauszüge der letztverfloffenen 10 Jahre , mit Einschluß de«
der Zehntablösung vorausgegangenen Jahres erforderlich , welche jährlich , oder je in zwei Jahren gestellt
werden ; für solche Rechnungen , welche eine 3jährige Periode umfassen , genügt ein neunjähriger Auszug .

Diese Auszüge sollen alle laufenden Einnahmen und Ausgaben enthalten ; Ausgaben für Ver¬
zinsung von Pfründkapitalien , welche bei Kirchenfabriken rc . angelegt find , oder im Anhang « der Rech¬
nungen nachgeführt werden , bleiben sowie die deSfallfigen Kapitalien ausser Berechnung .

Die DurchschniltSsumme der Ausgaben wird von jener der Einnahmen abgezogen um den dispo¬
niblen Ueberschuß darzustellen

Dieser Ueberschuß bildet im zwanzigsachen Betrage das Baukapital , welches dem Fond für di«
Zukunft zu Gebot steht . Dasselbe wird mit dem nach den unterm folgenden Art . 9 und 10 . ermittel¬
ten Lastenkapital verglichen .

Der Betrag , um welchen das letztere da « erste übersteigt , ist al « Lastenkapital zu betrachten und
d" der vor sich gehenden Zehntablösung zu liquidiren .

die Rechnungsauszüge keinen Ueberschuß , oder selbst ein Defizit nach , so fallt da« Ganze9 — 11 konstatirte Lastenkapltal auf den Zehnlherrn .
Die KreiSregierungen lassen diese RechnungS - AuSzüge durch ihre » Revision fertigen und prüfen .
f J1, 6

. Haben die Kirchenfabriken rc . die Baulast bisher nicht ausschließlich getragen , und ist
schon früher ein anderer Bauherr hülfsweise tingetreten (Art . 4 . S . 2 . b .) so ist zu untersuchen , ob



sich die Vermögensverhältniffe der Kirchenfabrik so gebessert haben - , daß Ueberschüffe zür ^ Weffteitungder Baulasten vorhanden find . Diese Untersuchung geschieht auf gleich« Weise wie bei Art -
'5 . -Art . 7 . Das Resultat der Untersuchung nach Art . 5 und 6 . ist den Brtheiligken zur -Erktarungmitzutheilen , und sohin mit diesen an die betreffende Kirchen -Ministerial - Sektion zur Einsicht und Bei¬setzung allenfallsiger Bemerkungen vorzulegen . ■

Die Entscheidung vorbehaltlich des Rechtswegs steht der betreffenden Kr.eisrcgieru .ng , M derjeni¬gen Staatsbehörde zu, welcher diese Fonds unmittelbar untergeordnet sind l § . 45 . Abs 2 .. ,des .
'
Zehnt - ,ablösungsgesetzes .) .

' " ' ’
. /

" > •>-
Art . 8 . Auf die Vorlage nach Art . 4 . . Satz . 1 . wird sich die betreffende Kirchen -Ministerigl -Sektion darüber aussprechen , ob diese Baulasten als Zehntlasten zu betrachten sind ^ bder '

nlcht, . .undbenachrichtigt hievon die betreffende . Kreisregierung, . unter Bezeichnung des Bauverstänbigech , Hm
'
dieAbschätzung der Baulast übertragen werden soll-

,
' ' ‘

Art . 9 . Die Kreiscegierungen haben die bezeichneten Bausecsiandigen unter Hinweisung auf , Wergangene Instruktion vom 28 . August v. I . zur sorgfältigen Abschätzung und Kapitalberechnung aüf -zufordern , welche Berechnungen nach vorheriger Prüfung der betreffenden Kirchen - Myisterial - Pektlönvorzulegen sind .
Art . 10 . , Sir stellen diese Berechnungen .nach erfolgter diesseitiM .Genehmigung .. den betreffendenZehntherrn zum Änerkenntniß zu . Äird dieses verweigert , und laßt sich ein gütliches ll 'ebireinkommennicht zu Stande bringen , so leiten die Kreisregierungen das gesetzliche Verfahren nach Maßgabe dertz tz. 58 . ff. des Zehntablösungsqesetzes ein , und berichten über dön ErfolgArt . 1k . Das gleiche Verfahren Art . 9 und 10 . halten die Kreisregierungen

'
auch in den nachArt . 5 und 6 . erwähnten Fallen ein . ' ' "

Act . 12 . Ist das Dasein , oder der Unfug einer Zehntlast bestritten , so ist der betreffenden KirchenMinisterial -Sektion besondere Vorlage zu machen .
Art . 13 . Rücksichtlich derjenigen Zehnten , welche schon abgelost sind, und worüber nach h. 74 .des Zehntablösungsgesetzes die öffentliche Bekanntmachung in den Krcisanzngeblattern schön erfolgt ist ,ist das obige Verfahren wegen Eruirung der allenfalls auf diesen Zehnten "

haftenden hülfsweisen Bau¬lasten unverzüglich einzuleiten und die Vorlagen so viel möglich nach Bezirken zu machen .Art . 14 . Rücksichtlich derjenigen Zehnten , über deren Ablösung im gütlichen Wege noch keineVertrage abgeschlossen sind , oder , das gerichtliche Verfahren noch nicht eingelei
' tet ist, ist durch Ermitt¬lung der Baulasten für Kirchen , Pfarrhäuser und Schulen , und durch Fertigung der Rechnungsaus¬züge nach Art . 5 und 6 . des Verfahrens zur Festsetzung der allenfallflgen Lastenkapitalien einsweils

vorzubereiten und je nach Amtsbezirken der betreffenden Kirchen - Ministerial - Sektion cinzusenden .Rastatt den 30 . Zuni 1838 .

Grvßherzogliche Regierung des Mittelrheinkreifts .
Frhr . v . Rüdt . v6t . Rost .

Belobung .
Nro . 14907 . Die Rettung des 7jährigen Knaben des TaglöhnerS Joseph Gack

zu Rastatt durch Seilermeister Wolf von da betreffend .
Am 5 - Zuni d . I . siel drr in vorstehendem Betreff genannte Knabe in den Murgstuß und

würde dock seinen Tod gefunden haben , wenn nicht der in der Nahe befindlich gewesene hiesige Burgerund Seilermeister Joseph Wolf ohne sich zu bedenken in das stark strömende 5 6 o u f* tiefe Wasser
gesprungen und so glücklich gewesen wäre , das schon halb leblose Kind von dem Tode des Ertrinkens
zu erretten .

Diese edle und menschenfreundliche Handlung wird hiemit als ehrende Änerkenntniß allgemeindtkannr gemacht .
Rastakt den 30 . Juni 1838 .

Großherzogl . Regierung des Mittel - Rheinkreises .
Frhr . v . R ü d c .

* vät . Eberstein .
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Bek a n n t m a ch u n g e n.
Durch die Penstonirung des Schullehrers

Zillt von Köndringen , ist die Hauptlehrerstelle
daselbst mit dem neu regülirkcn Gehalt von
175 sl . nebst freier Wohnung und 40 kr . Schul¬
geld von jedem Schulkind in Erledigung gekom¬
men , die Bewerber um dieselbe haben sich nach
Maßgabe der Verordnung vom 7 . Juli 1836
Rggblt . vom 3 . August 1836 Nro . 38 . bei ihren
Bezirksfchulvisitaturen binnen 4 Wochen zu melden .

Unrergerichtliche Aufforderungen
und Kundmachungen .

Schulden liq uidationen .
Andurch werden alle diejenigen , welche

aus was immer für einem Grunde an die Masse
nachstehender Personen Ansprüche machen wol¬
len , aufgefordert , solche in der hier unten zum
Richtigstellungs - und Vorzugsverfahren an -
geordneten Tagfahrt , Lei Vermeidung des Aus¬
schlusses von der Gant , persönlich oder durch
gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder münd¬
lich , anzumelden , und zugleich die etwaige »
Vorzugs - und UnterpfandS - Rechte , unter
gleichzeitiger Vorlegung der BeweiSurkunden
und Antretung des Beweises mit andern Be¬
weismitteln , zu bezeichnen , wobei bemerkt
wird , daß , in Bezug auf die Bestimmung des
Maffe -CuratorS und den etwa zu Stande kom-
mendcn Borgvergleich , die Nichrerscheinenden
als der Mehrheit der Erschienenen beigetreten
angesehen werden solle« . Aus dem

Oberamt Lurlach .
(3 ) zu Singen an das in Gant erkannte

Vermögen des am 24 . Januar d . I . verstor¬
benen und bereit « im Jahr 1821 verganteten
Bürgers und Wagners Philipp I . Künzler ,
auf Donnerstag den 9 . August d . I . früh 8 Uhr
bei diesseitigem Obecamt .

(3) zu Wöschbach an den in Gant er¬
kannten Nachlaß des am 22 . März l . I . verst .
Nagelschmidts Kaspar Pflüger , auf Donner¬
stag den 9 . August d . I . Vormittags 8 Uhr bei
diesseitigem Oberamt . Aus dem

Bezirksamt Gerlachsheim .
ö ) zu Distelhausen an die JohannÄe feer sehen Eheleute , welche in die KaiserlichOtussischen Staaten auSwandern und um die Ent¬

lassung aus dem Badischen Staats - und Unier -
thanen - Verband « nachgesucht haben , auf Frei¬
tag den . ^zuni d . I . früh 7 Uhr in diesseiti¬ger Amtskanzlei . Aus dem

Oberamt Lahr .
. 1 ) zu Lahr an den in Gant erkannten

Schmidtmeister Johann Daniel Reißer , auf
Samstag den 25 . August d I . Vormittags 8 Uhr
auf diesseitiger Oberamlskanzlei .

Ausgetretener Vorladungen .
( 1 ) Bühl . sDiebstahl . j Montag den 25 .

v . M . wurde aus der Stubenkammcr der Jce
Hanna Gert , geb . Butsch , Wittwe des Taver
Gert , in der Behausung des Kaspar Heiz
dahier die Baarschaft der erstern , bestehend in
18 kleinen , und 4 Kronenthalern entwendet . Das
Geld war in eine alte schwarz mrnchesterne
Frauenhaube eingebunden und zwar die Kleinen -
thaler besonders in einem weißleinenen Lappen
und ebenso auch die 4 Kronenthaler in einem
leinenen Säckchen .

Bühl den 4 . Juli 1838 .
Großss . Bezirksamt .

( 1 ) Bühl . sDiebstahl . j In der Nacht
vom 26 . auf den 27 . Juni d . I . wurden aus
der Oelmühle des Erhard Götz von Altschweier
ein Kessel und eine Fußwinde mittelst Einbruchs
entwendet . Der Kessel ist von Kupfer , ungefähr
30 M schwer, 40 Maaß haltend und am obern
Rand etwas verstoßen . Die Fußwinde ist noch
ganz gut und sind an der eisernen Stange di«
Buchstaben I . K . cingeschlagen .

Bühl den 2 . Juli 1838 .
Großherzogl . Bezirksamt .

(2 ) Haslach . sDiebstahl .) Am letzten
Pfingstmontag als den 3 . Juni d . I . wurden
dem Bürger und Bauer Fidel Draher von
Steinach aus einer Schlafkammer folgende Ge¬
genstände entwendet :

11 1 trilchencs Oberbett .
2 ) 1 Weiberrock von aschgrauer Farbe .
3 ) 1 rvther Weiderschurz von roth gestreiftem

Siamoise .
4 ) 1 Paar baumwollene weiße Weiberstrümpfc .5 ) 1 Paar wollene ditto .
6 ) 1 Haarkamm .
7 ) 1 Weiberhemd mit E . D . bezeichnet .

Am nämlichen Tag wurde dem Willibald
Schwendemann v . Oberbach,SkaabSteinach ,eine Weste von schwarzem Manchester , welche
ganz glatt war , und 2 Reihen Knöpfe hatte ,
ebenfalls entwendet .

Haslach den 12 . Juni 1838 .
Großh Bad . Fürstl . FürstendecgischeS Bezirksamt .

( 2 ) Haslach . fDiebstahl .j In der Nacht
vom 25 . auf den 26 . d . M . wurden dem Bür¬
ger und Bauer Joseph Bech erer von Mühlen¬
bach aus seinem Am Berge stehenden ViehhauS
mittelst Einbrechen - nachbeschriebene Schaafe
entwendet .
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a) 2 alte Mutterschaafe , im Werth zu 12 fi.
b ) 1 junges Multerfchaaf und
v) 1 junger Hammel , beide im Werth zu 6 fl .

Sämmtliche Schaafe waren ungeschoren und von

ganz weißer Farbe .
Haslach den 26 . Juni 1838 .

Großd . Bad . Fürstl . Färstenbergifches Bezirksamt .
( 1 ) Wolfach . sDiebstahl .) Der ledigen

Susann « Künstle von Schapbach wurden am
21 . v. M . vor dem Hause 15 Ellen kuderneS ,
4 Ellen reistenes halbgebleichtes Tuch im Werth
von 6 fl . 44 kr . entwendet .

Wolfach den 5 . Juli 1838 .
Großh . Bad . Fürstl . FürstenbergifcheS Bezirksamt .

( 1 ) Wolfach . fDiebstahl .) Dem Bauern
Jakob Benz in Einbach , wurde vom 4 . auf
den 5 . d . aus seinem Stalle eine 5 Jahre alte
Geise von weißer Farbe , langen nach dem Rü¬
cken gebogene Horn , und starkem langen Euler ,
entwendet .

Wolfach den 10 . Juli 1838 -
Großh Bad . Fürstl . Fürstenbergisches Bezirksamt .

( 1 ) Wolfach . sDiebstahl . ) Dem Bür¬
ger Jakob Sum zu St - Roman , Gemeinde
Kinzigthal , wurden heute auf der Bleiche vor
keinem Haus 20 Ellen halbgebleichtes hänfene -
Tuch im Werth zu 6 fl. 40 kr . entwendet .

Wolfach den 6 . Juli 1838 .
Großh . Bad , Fürstl . FÜrstenbergische « Bezirksamt .

( 1 ) Rheinbischofsheim . fGefundener
Leichnam .) Am 15 Juni d . I . wurde zu DierS -

heim ein männlicher Leichnam am Kälberkopfe ,
einer Rheininsel , aufgrfunden . Die Leiche, ein
Mann zwischen 50 bis 60 Jahren , war 5 Fuß
2 bis 3 Zoll groß , die Stirne bildet « eine breite
etwas erhabene Fläche , die sehr dünnen kurzen
Haare waren dunkelbraun , die Nase mehr stumpf
als lang , von mittlerer Größe , Zähne noch vor¬
handen . Die übrigen Kennzeichen waren wegen
eingetretener Fäulniß nicht mehr zu erkennen ,
der Leichnam lag ungefähr 8 bis 10 Tage im
Wasser . Die Kleidung des Leichnams bestund
in einem schwarzen tafetnen HalStuch , einem
schwarzen baumwollenen Kamisol mit überzoge¬
nen Knöpfen von gleichem Zeug , einem schwar¬
zen manchesternen Gilet , von Knöpfen mit ähn¬
lichem Zeug überzogen und zwei offenen Seiden¬
täschchen , einem gleichfalls schwarz manchesternen
Westchen mit kleinen weißen leinenen Knöpfen
und zwei Seitentäschchen , einem Paar leinenen
blauen , lainzen Hosen und einem s. g . Gurten -
hosentrager , bla « , roch und gelb gestreift , mit
einem Mittel - oder Kreuzstück von Leder . Dies

wird zur Nachricht für die etwaigen Verwand¬
ten des Verstorbene » öffentlich bekannt gemacht .

Rheinbischofsheim den 5 . Juli 1838 .
Großh . Bezirksamt .

(2 ) Kork . jAufforderung .) In her Nacht
vom 28 . auf den 29 . v. M . wurden 12 Waaren -
Colli von Schiffern , welche sich auf einem Drej -
bord befanden , auf dem Königskopfsporn bei Aucn -
heim niedergelegt , und von Grenzaufsehern , welche
die Schiffer nicht erreichen konnten , da sie über
den Rhein fuhren , aufgefunden .

Die Waaren bestehen in :
104 E Rauchtabak .
62 $ E Cigarren .

6 K gezwirntes Baumwollengarn .
16 ffl Beuteltuch .

2 M feine Lederwaaren .
9 E Salz .

Der Eigenthümer dieser Waaren wird auf -

gefocdert , stch binnen 6 Wochen dahier zu melden
und zu rechtfertigen , indem sonst angenommen
wird , daß die Zollgefalle in Bezug auf sie unter¬
schlagen seyen und deren Confiskation stattfinde .

Kork den 2 . Juli 1838 .
Großh . Bezirksamt .

(1 ) Karlsruhe . f Bekanntmachung , ]
Unser öffentliches Ausschreiben vom 3 . d . M .
Nro . 10792 . nehmen wir zurück , da der Name
des verunglückten EigenthumerS zu den ausge¬
schriebenen Effekten inzwischen auSgemitkrlt wurde .

Karlsruhe den 9 . Juli 1838 -
Großh . Landamt .

Kauf - Anträge .

(3 ) Affenthal , Bezirksamt Bühl . fW «in -

versteigerung .) Mittwoch den 18 . Juli d . I .
Vormittags 9 Uhr werden aus einem Privat -
geller daselbst folgende reingehaltene Weine , und

zwar :
100 bis 150 Ohm weißen l832r ,

10 „ 20 „ „ 1835r ,
und an demselben Tage Nachmittags 2 Uhr aus

einem weitern Privatkeller zu Kappel bei Bühl

25 bis 50 Ohm weißen 1832r ,
100 . , 200 „ „ 1834c ,

20 „ 40 „ rother 1834c Affenthaler ,
20 „ 30 . , weißen 1835t ,
40 „ 80 , / » 1836t ,

in Abtheilungen von 4 Fuder , öffentlich der Ver¬

steigerung auSgesetzt. Die weißen Weine bestehen
in Neusatz » , Kappker Bühlerthaler und Affentha¬
ler Gewächsen . Die Zusammenkunft ist zu Affen »

thal bei Küfermeister Senn , zu Kappel in dem

Wirthshaus « zur Lind «.



(2 ) S34ft sMahlmühl « - und sonstiger
Liegenschaften -Versteigerung .1 Zufolge Beschlus¬
ses des Großh . BezirzSamtS Bühl von 23 . d . M .
Nro . 12849 . werden der Erbtheilung wegen nach -
beschriebene , den Joseph Niedhammerschen
zwei Söhnen von hier in Gemeinschaft gehörigen
Liegenschaften Montags den 16 . Juli d . I . Nach¬
mittags 2 Uhr im Gasthaus zum Engel dahier
mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meist¬
bietenden verkauft .

1) Eine Mahlmühle mit 2 Mahl - und Gerb¬
gangen , einer Hanfplaul und dem Walkrecht ,
wozu noch gehören : eine an der Mühle ange¬
baute zweistöckige Behausung mit Scheuer , Stal¬
lung , Trotte unter einem Winkelanbau , unge¬
fähr 24 Viertel Hofraithe und Gemüsgarten ,
54 Viertel Ackerfeld und 3 Viertel Wiesen bei
der Mühle liegend . Das Ganze liegt ausserhalb
der hiesigen Stadt am Büllokbath , an der von
hier nach Altschweier und Bühlerthal ziehenden
Straße und kann es darauf einem tüchtigen be¬
triebsamen Gawerbsmanne , zumal die Mühle
stet » mit hinreichendem Wasser versehen ist, und
sich bisher vieler einheimischer und auswärtiger
Kunden zu erfreuen hatte , an einem guten Aus -
und Fortkommen nicht fehlen . Dasselbe würde
sich übrigen » seiner vorzüglich guten Lage wegen
auch zum Betrieb eines Fabrikgeschäfts besonders
vortheilhaft empfehlen .

2 ) Ein « einstöckige Behausung mit einem
darunter befindlichen gewölbten Keller , worin un >
gefähr 130 — 140 groß , Ohmen Faß gelagert
werden können , nebst Haus - und Hofraithepkatz
und dabei befindlichen 3 Vrtl . Ackerfeld, unge -
fähr 400 Schritte von obiger Mühle entfernt , an
dem Fahrwege nach Altschweier auf der s. g .
Hohnau liegend . Auf Verlangen werde « auch
die im Keller befindlichen guterhaltenen 10 Stück
Fässer , verschiedener Größe gleich mit versteigert .
Den Kaufliebhabern , welche anmit zur Verstei¬
gerung eingeladen werden , wird vorläufig bc-
bemerkt , daß dabei nur solche als Steigerer zu-
gelassen werden , welche sich vorher über ihre Zah¬
lungsfähigkeit genügend ausgewiesen haben , und
zudem noch einen Zahlungsfähigen Bürgen stel¬
len können .

Bühl den 24 . Juni 1838 .
Großh . AmtSreviforat .

Bekanntmachungen .
In Gemäßheit bc« z. 74 de« Zehntablö -

sungSgesetze» wie » hiermit öffentlich bekannt ge¬macht , daß die Ablösung nachgenannter Zehnten
endgültig beschlossen wurde :

( 3 ) im Oberamt Emmendisigen den
23 . Juni 1838 .

a) Zwischen der Großh . Domänenverwaltung
Emmendingen und dem Stcckenhofgut des Frei¬
herrn von Röder . » 4 ■"

b ) Zwischen der Pfarrei Walterdingen "auf
dortiger Gemarkung .

'

v) Zwischen der Pfarrei Vörstetten im dorti¬
gen Bann .

d ) Zwischen der Pfarrei Ottoschwanden zu
Bretkenthal und auf dem Allmendberg , in der
Gemeinde Freiamk .

(3 ) im Bezirksamt Hü fingen den 26ten
Juni 4838 .

Zwischen der Pfarrei Sunthausen und der
Gemeinde Heidenhofen .

(3 ) im Bezirksamt Neckargemündt den
29 . Juni 1838 .

Zwischen dem Großh . Stift Mosbach und
der Gemeinde Michelbach .

( 3 ) »» Bezirksamt V i klingen den 30ten
Juni 1838 .

Zwischen der Großh . Domänenverwaltung
Villingen in der Gemarkung Biesingen und
8 Jauche « auf jener von Sunthausen , den großen
und kleinen Zehnten . Zu einem Drittel , den
ganzen Heu - und Novalzehntea , ersterer von
4 Jauchert Wiesen , letzterer von allen Neu¬
brüchen . . <j

( 3 ) im Obrtamt Lahr den 1 . Juli 1838 .
Zwischen dem evangelischen Kirchenärar und

den Zehntpflichtigen der Gemarkung HugSweikr .
(3 ) im Landamt Karlsruhe den 29ten

Juni 1838 .
Zwischen der evang . Pfarrei Weingarten und

der Gemeinde Blankenloch .
(3 ) im Bezirksamt Jestetten den 23lea

Juni 1838 .
Ueber den herrschaftlichen Zehnten in der

Gemarkung Baldersweil .
( 3 ) im Oberamt Heidelberg den 2t *»

Juli 1838 .
a ) Zwischen der Großh . Domänenverwaltung

Heidelberg auf der Gemarkung Neuenheim , den
großen und kleinen Zehnten betreffend .

b ) Zwischen der Großh . Domänenverwaltung
Heidelberg auf der Gemarkung Wieblingen , den
großen und kleinen Zehnten betreffend .

(3 ) im Bezirksamt Stetten den 26 «, »
Juni 1838 .

Zwischen der Gräfl . von Lanqensteinschen
Grundherrschaft über Stetten a . k . M . und den
Eigrnthümem der sogenannten Mönchswiesen in
Neidingen , den Heuzehnten betreffend .
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(3 ) , im Bezirksamt Waldkirch den 26ten
Juni 1838 .

a ) Zwischen der Großherzoglichen Domänen¬
verwaltung Waldkirch , und dem Georg Kirner
ab der Katzenstaig , Bogtei Furtwangen , der
Domanialzehnten zu Obernonnenbach , Gemeinde
Oberstmonswald .

b ) Zwischen der Großh . Domänenverwaltung
Waldkirch und dem Zehntconsortium des Bezirks
Blatten zu Oberstmonswald , der Domnnialzehn -
ten von dem Distrikt Blatten .

(2 ) im Bezirksamt Hü fingen den 2ten
Juli 1838 .

Zwischen der Fürstl . Fürstenbergischen Stan¬
desherrschast Fürstenberg und der Gemeinde Hei¬
denhofen .

(2 ) im Bezirksamt Brette « den 28ten
Juni 1838 .

Zwischen der Großh . Domänenverwaltung
Brette » , auf dortiger Gemarkung .

(2 ) im Bezirksamt Waldkirch den 30ten
Juni 1838 .

a ) Mit dem Consortio des Bezirks Wegelbach ,
zur Gemeinde Stahlhof gehörig , dem dortigen
Domanialzehnten betreffend .

b ) Mit dem Consortio des Bezirks Dettenbach ,
den dortigen Domanialzehnten betreffend .

c ) Mit dem Consortio des Bezirks Heimek ,
in der Gemeinde Slahlhof , den von diesem Be¬
zirke abzulvsendcn Domanialzehnten betreffend .

d ) Mit dem Consortio des Bezirk - Oberspitzen¬
bach, zur Gemeinde Siegelau gehörig , den dortigen
Domanialzehnten betreffend .

e ) Mit dem Confortio des Bezirks Lizenstich -
ler Hof zu Heuweiler , den Domanialzehnten blr .

f ) Mit dem Consortio des Bezirks der Ge¬
meinde Oberwindcn , den Domanialzehnten betr -

(1 ) im Oberamt Emmcndingen den
7 . Juli 1838 .

a ) Zwischen der Pfarrei Köndringen in dem
Orte Landek .

b ) Zwischen der Pfarrei Ottoschwanden und
dbr Gemeinde dasesbst .

(1 ) im Landamt Frciburg den 7 . Juli
1838 .

Zwischen der evangel . Pfarrei Gundelfingen
und den 3 Zehntpflichligen vom Schlautenba -

cherhof , Wiidengrimmhof und Hasengartenhof ,
Filial Reutenbach , in der Gemarkung Gundcl -
singen .

(1 ) im Bezirksamt Lörrach den 26 . Juni
1838 .

Redigirt und gedruckt unter

Zwischen der Schule zu Rieblinzen auf der .
tiger Gemarkung .

CI ) im BezirkSamtS ch op fhe i m den listen
Juni 1838 .

a) Zwischen der Pfarrei Tegernau und den
Gemeinden :

Gresgcn , auf dieser Gemarkung über den
großen und kleinen Zehnten .

Langensee , über den kleinen Zehnten .
Holl , über den kleinen Zehnten .
Elbenschwand , über den kleinen Zehnten .
Rasch , über den kleinen Zehnten .
Oberhäuser , über den auf .dieser Ge¬

markung ruhenden halben
. Grundbirnzehnten .

Hoheneck , über den kleinen Zehnten .
b ) Zwischen der Pfarrei Kloster - Weiten .au und

den Filialgemeinden :
Oberhäuser , über den kleinen Zehnten u .
Sallneck , über den . kleinen Zehnten .
( 1 ) im Landamt Karlsruhe den 10 . Juli

1838 .
Zwischen der Großh . Domänenverwalkung

Durlach und der Gemeinde Rintheim .
(1 ) im Bezirksamt Mosbach den 10 . Juli

1838 .
Zwischen der Grundherrschast Waldkirch zu

Binau und der Gemeinde Dberschefflenz , den
kleinen Zehnten betreffend .

( 1 ) im Bezirksamt Jestetten den 21ten
Juni 1838 .

Den herrschaftlichen Zehnten auf dem Ei -
chelbcrg , Krankinger Distrikts .

(1 ) im Bezirksamt Wein he im den 9ten
Juli 1838 .

Zwischen der Großh . Domänenverwaltung
Heidelberg und der Gemeinde Großsachsen .

Alle diejenigen , die in Hinsicht auf diese ab¬
lösenden Zehnten in deren Eigenschaft als Lehen -
stück, Stammgutstheil , Unterpfand u . s. w . Rechte
zu haben glauben , werden daher aufgefordert ,
solche in einer Frist von 3 Monaten nach den in
den § § . 74 . bis 77 . des Zebntablösungsgesetzes
enthaltenen Bestimmungen zu wahren , andern¬
falls aber sich lediglich an den Zehntbcrechtigten
zu halten .

(3 ) Karlsruhe , sAnkündigung ] Auf
dem Bureau des Großh . Landamts Karlsruhe ist
zu haben :

„ Instruction für die Vorgesetzten über die
Bewirthschaftung der Torfmoore . "

Das Exemplar zu 20 kr . Nur frankirte
Bestellungen werden angenommen .

Verantwortlichkeit der E . F > Müller ' schen Hvfbuchhandlung .
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